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Erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 

Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer 

Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.) — Besonderer Teil II 14 für das 

Fach Katholische Theologie 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.03.2018 
(GBl. S. 85), hat der Senat der Universität Tübingen am 14.03.2019 die nachstehende 
Änderungssatzung für den Besonderen Teil II 14 für das Fach Katholische Theologie der 
Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Lehramt 
Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 08.04.2019 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
§ 5 wird wie folgt neu gefasst 
 

„§ 5  Arten von Prüfungsleistungen; Beteiligung der Kirche an mündlicher Prüfung 
 
(1) Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modul-
handbuch angegeben.  
 
(2) Zu der im Modulhandbuch entsprechend gekennzeichneten mündlichen Prüfung muss 
vom zuständigen Prüfungsausschuss eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Katholischen 
Kirche eingeladen werden. Falls von dort eine Person entsandt wird, nimmt diese als ggf. 
zusätzliche Beisitzerin an der Prüfung teil. Die Regelung des § 4 Absatz 5 S. 2 und 3 des AT 
dieser Satzung gilt auch für diese Person. Die von der Kirche entsandte Person ist in keinem 
Fall für die Protokollführung zuständig. Sofern diese Person als Beisitzerin teilnimmt, unter-
zeichnet sie das Protokoll.“ 
 
und das Inhaltsverzeichnis wird entsprechend angepasst. 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 08.04.2019 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor 
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Erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 

Tübingen für die Studiengänge Erweiterungsfach Lehramt Gymnasium mit 

akademischer Abschlussprüfung Master of Education (M.Ed.) — Besonderer 

Teil 14 für Katholische Theologie im Hauptfachumfang 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.03.2018 
(GBl. S. 85), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 14.03.2019 die 
nachstehende Änderungssatzung für den Besonderen Teil 14 für das Fach Katholische 
Theologie der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge 
Erweiterungsfach Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung Master of 
Education (M.Ed.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 08.04.2019 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
§ 5 wird wie folgt neu gefasst 
 

„§ 5  Arten von Prüfungsleistungen; Beteiligung der Kirche an mündlicher Prüfung 
 
(1) Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im für den 
Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium einschlägigen Modulhandbuch ange-
geben.  
 
(2) Zu der im Modulhandbuch entsprechend gekennzeichneten mündlichen Prüfung muss 
vom zuständigen Prüfungsausschuss eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Katholischen 
Kirche eingeladen werden. Falls von dort eine Person entsandt wird, nimmt diese als ggf. 
zusätzliche Beisitzerin an der Prüfung teil. Die Regelung des § 4 Absatz 5 S. 2 und 3 des AT 
dieser Satzung gilt auch für diese Person. Die von der Kirche entsandte Person ist in keinem 
Fall für die Protokollführung zuständig. Sofern diese Person als Beisitzerin teilnimmt, 
unterzeichnet sie das Protokoll.“ 
 
und das Inhaltsverzeichnis wird entsprechend angepasst. 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 08.04.2019 
 
 
 
 
 Professor Dr. Bernd Engler 
 Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den  Studiengang 

Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs Philosophie – Rhetorik – Medien der 

Philosophischen Fakultät mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 

Arts (B. A.) – Besonderer Teil – 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9 und § 32 Abs. 3 LHG in der Fassung vom 
01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.03.2018 (GBl. 
S. 85) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 14.03.2019 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 
Tübingen für den Studiengang Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs Philosophie  
– Rhetorik – Medien mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) 
beschlossen. 
 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.04.2019 erteilt. 
 
 
 
Besonderer Teil für das Fach Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs Philosophie - 
Rhetorik - Medien der Philosophischen Fakultät 

 

Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7 Studienumfang 
IV. Orientierungsprüfung 
§ 8 Art, Umfang und Durchführung der Orientierungsprüfung 
V. Rhetorikum 
§ 9 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen, Art, Umfang und Durchführung des Rhetori-

kums 
VI. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen, Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 11 Bachelorarbeit 
§ 12 Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VII. Schlussbestimmungen 
§ 13 Inkrafttreten 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Allgemeine 
Rhetorik des Fachbereichs Philosophie – Rhetorik – Medien der Philosophischen Fakultät 
mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) – Allgemeiner Teil – ist in der 
jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren 
Regelungen getroffen werden. 
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I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, 
Studienbeginn 

 

(1) 1Das Studium des B.A. in Allgemeiner Rhetorik dient dem Erwerb von Prinzipien und 
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens. Durch die B.A.-Prüfung werden außerdem  die 
grundlegende Kenntnis der Theorie, Geschichte und Systematik des Faches sowie die 

Befähigung zu praktisch-rhetorischer Tätigkeit nachgewiesen. 2Das Fach umfasst die 
Geschichte, Theorie und Praxis rhetorischer Kommunikation. Ausgehend von 
systematischen Ansätzen des Faches in der Antike werden moderne Grundlagen, 
theoretische Zusammenhänge und Anwendungserfordernisse effektiver Kommunikation im 
kulturellen Zusammenhang gelehrt. 
 

(2) 1Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang Allgemeine Rhetorik ist in § 1 Abs. 6 des 

Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Erwerb von insgesamt 180 Leistungs-

punkten ist Voraussetzung, um diesen B.A.-Studiengang erfolgreich abzuschließen. 3Der 
Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Imma-
trikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt. 
 

(3) 1Für das Studium des B.A in Allgemeiner Rhetorik im Hauptfach und im Nebenfach sind 
Kenntnisse des Englischen und einer zweiten modernen Fremdsprache notwendig. 

 

§ 3  Studienaufbau 
 

(1) 1Der Bachelor-Studiengang Allgemeine Rhetorik kann als Haupt- oder als Nebenfach 

studiert werden. 2Er gliedert sich in 3 Studienjahre. 3Das erste Jahr schließt mit der Orien-
tierungsprüfung, das zweite mit dem Rhetorikum und das dritte mit der Bachelorprüfung ab. 
 

(2) Das Studium der Allgemeinen Rhetorik als Hauptfach erfordert die regelmäßige Teil-
nahme an bestimmten Modulen mit einem Gesamtumfang von insgesamt 99 ECTS: 
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(3) Das Studium der Allgemeinen Rhetorik als Nebenfach erfordert die regelmäßige 
Teilnahme an bestimmten Modulen mit einem Gesamtumfang von insgesamt 60 ECTS. 

 

(4) Im Bereich „überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen“ sind 21 Leistungspunkte 
zu erbringen. 
 

II. Vermittlung der Studieninhalte 

 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 
 
1. Vorlesungen 
2. Proseminare 
3. Seminare 
4. Praxisseminare 
5. Kolloquien 
6. Tutorien 
7. Projekt/Praktikum 

Modul- 
nummer 

Pflicht / 
Wahlpflicht Modultitel 

Empfohlenes 
Fachsemester 

LP 

RHT_BA-1 Pflicht 
Grundlagenmodul:  

Einführung die Rhetorik I 
1 9 

RHT_BA-2 Pflicht 
Grundlagenmodul:  

Einführung in die Rhetorik II 
2 12 

RHT_BA-3 Pflicht 
Grundlagenmodul:  
Rhetorische Praxis 

1-2 6 

RHT_BA-4 Pflicht 
Aufbaumodul:  

Rhetorische Textanalyse 
3 6 

RHT_BA-5 Pflicht 
Aufbaumodul:  

Interdisziplinäre Rhetorik 
3 6 

RHT_BA-6 Pflicht 
Aufbaumodul: 

Historische Rhetorik 
4 9 

RHT_BA-7 Pflicht 
Aufbaumodul: 

Moderne Rhetorik 
4 12 

RHT_BA-8 Wahlpflicht  Wahlpflichtmodul 5 9 

RHT_BA-9 Pflicht Spezialisierungsmodul 5-6 12 

RHT_BA-10 Pflicht Prüfungsmodul 6 18 

Modul- 
nummer 

Pflicht / 
Wahlpflicht 

Modultitel 
Empfohlenes 
Fachsemester 

LP 

RHT_BA-12 Pflicht 
Grundlagenmodul:  

Einführung die Rhetorik I 
1 9 

RHT_BA-13 Pflicht 
Grundlagenmodul:  

Einführung in die Rhetorik II 
2 12 

RHT_BA-14 Pflicht 
Aufbaumodul:  

Rhetorische Textanalyse 
3 6 

RHT_BA-15 Pflicht 
Aufbaumodul:  

Moderne Rhetorik 
4 12 

RHT_BA-16 Wahlpflicht Wahlpflichtmodul 5 9 

RHT_BA-17 Pflicht Spezialisierungsmodul 6 12 
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2Als Seminarveranstaltungen in den beiden ersten Studienjahren werden regelmäßig 
allgemein einführende und themenorientierte Proseminare und Vorlesungen sowie auf die 
Ausbildung der produktiven Fähigkeiten der Studierenden zielende Praxisseminare 

angeboten. 3Als Seminarveranstaltungen für das dritte Studienjahr werden regelmäßig 
Seminare, Vorlesungen und Praxisseminare sowie die Möglichkeit zu Projekten angeboten. 
 
4Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der Veranstaltungs-
typen von Satz 1 Ziffer 2 bis 4 bestehen, können zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen 
festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet 
werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 

Krankenversorgung erforderlich ist. 5In diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere 
fachspezifische Arbeitstechniken und auch überfachliche berufsfeldorientierte Qualifi-

kationen vermittelt werden. 6Außerdem sollen die Studierenden die Gelegenheit haben, in 
kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, erarbeitete Kenntnisse mündlich und 

schriftlich wiederzugeben. 7Das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen kann darüber 
hinaus beschränkt werden oder der Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen 
bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine 
ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung 
aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 

 

§ 5  Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelorstudiengang Allgemeine Rhetorik ist in der 

Regel Deutsch. 2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer Sprache statt-
finden; es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende englische 
Sprachkenntnisse verfügen. 
 

§ 6  Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modul-
handbuch angegeben. 
 

III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7  Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des 
Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch. 
 

IV. Orientierungsprüfung 
 

§ 8 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art, Umfang und Durchführung der 
Orientierungsprüfung 

 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzung im Hauptfach ist die regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme an den für das 1. Studienjahr im Hauptfach geforderten Lehrveranstaltungen. 

(2) Fachliche Zulassungsvoraussetzung im Nebenfach ist die regelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme an den für das 1. Studienjahr im Nebenfach geforderten Lehrveranstaltungen. 
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(3) Die Orientierungsprüfung besteht im Hauptfach aus den Prüfungsleistungen der 
folgenden Module: 
 

- Grundlagenmodul: Einführung in die Rhetorik I 

- Grundlagenmodul: Einführung in die Rhetorik II (Progymnasma) 
 

(4) Die Orientierungsprüfung besteht im Nebenfach aus den studienbegleitenden Prüfungs-
leistungen der folgenden Module: 
 

- Grundlagenmodul: Einführung in die Rhetorik I 

- Grundlagenmodul: Einführung in die Rhetorik II (Progymnasma) 

 
(5) 1Die Fachnote ergibt sich aus dem Progymnasma (Terminologie-Klausur). 2 
 

V. Rhetorikum 
 

§ 9 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art, Umfang und Durchführung des 
Rhetorikums 

 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Hauptfach sind 
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das 2. Studienjahr im 

Hauptfach geforderten Lehrveranstaltungen 
2. die erfolgreich abgelegte Orientierungsprüfung (Progymnasma) 
3. durch das Reifezeugnis oder das Zeugnis über eine gleichwertige Sprachprüfung 

nachzuweisende Kenntnisse des Englischen sowie einer zweiten modernen 
Fremdsprache. 

 
(2) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Nebenfach sind 
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das 2. Studienjahr im 

Nebenfach geforderten Lehrveranstaltungen 
2. die erfolgreich abgelegte Orientierungsprüfung (Progymnasma) 
3. durch das Reifezeugnis oder das Zeugnis über eine gleichwertige Sprachprüfung 

nachzuweisende Kenntnisse des Englischen sowie einer zweiten modernen 
Fremdsprache. 

 

(3) Das Rhetorikum besteht im Hauptfach aus der mündlichen Prüfung des Aufbaumoduls 
Moderne Rhetorik.   
 
(4) Das Rhetorikum besteht im Nebenfach aus der mündlichen Prüfung des Aufbaumoduls 
Moderne Rhetorik.   
 

(5) 1Die Fachnote ergibt sich aus der mündlichen Prüfung des Aufbaumoduls Moderne 

Rhetorik. 2 

 

VI. Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
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§ 10 Fachliche Zulassungsvoraussetzungen; Art und Durchführung der Bachelor-
Prüfung 

 
(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzung im Hauptfach sind neben den im Allgemeinen Teil 
dieser Ordnung genannten Voraussetzungen 
 

 die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das dritte Studienjahr (vgl. 
Übersicht § 3) vorgesehenen Lehrveranstaltungen 

 das erfolgreich abgelegte Rhetorikum. 
 
(2) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen im Nebenfach sind neben den im Allgemeinen 
Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen 
 
1. die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den für das dritte Studienjahr (vgl. 

Übersicht § 3) vorgesehenen Lehrveranstaltungen 
2. das erfolgreich abgelegte Rhetorikum. 

 

§ 11  Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit ist in § 25 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 12  Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
 
(1) Die Note im Hauptfach ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren Regelungen in 
§ 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung zu 30% aus der Note der B.A.-Arbeit, zu 15 % 
aus der Note der mündlichen Bachelor-Prüfung, zu 20 % aus der Fachnote des Spezia-
lisierungsmoduls, zu 5 % aus der Fachnote des Wahlpflichtmoduls, zu 15 % aus der 
Fachnote des Rhetorikums und zu 15 % aus der Fachnote der Orientierungsprüfung. 
 
(2) Die Note im Nebenfach ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren Regelungen in 
§ 29 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung zu 50 % aus der Fachnote des Spezialisie-
rungsmoduls, zu 10 % aus der Fachnote des Wahlpflichtmoduls, zu 20 % aus der Fachnote 
des Rhetorikums und zu 20 % aus der Fachnote der Orientierungsprüfung. 

 

VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 13  Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag  nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter- Semester 2019/2020. 
3Studierende, die ihr Bachelor-Studium in Allgemeiner Rhetorik vor dem vorstehend genann-
ten Semester aufgenommen haben, sind berechtigt, die Bachelor-Prüfung in Allgemeiner 
Rhetorik an der Universität Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen innerhalb von 
5 Jahren nach Inkrafttreten dieser Ordnung abzulegen. 
 
4Studierende, die ihr Bachelor-Studium in Allgemeiner Rhetorik vor dem vorstehend 
genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis 31. März 
2024 beim Prüfungsamt für die Philosophische Fakultät eingegangen sein muss, berechtigt, 
die Bachelor-Prüfung in Allgemeiner Rhetorik nach den Regelungen dieser mit Wirkung 
zum Winter-Semester 2019/2020 in Kraft tretenden Studien- und Prüfungsordnung abzu-

legen. 5Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund 
dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet.  
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6Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche 
bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden 
angerechnet. 

 
 
 
Tübingen, den 10.04.2019 

 
 
 
 
  Professor Dr. Bernd Engler  
   Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs Philosophie – Rhetorik – Medien mit 

akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) – Besonderer Teil – 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 7, 9 und § 32 Abs. 3 LHG in der Fassung vom 
01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.03.2018 (GBl. 
S. 85) hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 14.03.2019 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Studiengang Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs Philosophie – Rhetorik – Medien 
mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) beschlossen. 
 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.04.2019 erteilt. 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3 Studienaufbau 
II. Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6  Arten von Prüfungsleistungen 
III. Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7  Studienumfang 
IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
§ 8  Art und Durchführung der Master-Prüfung 
§ 9  Masterarbeit 
§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
V. Schlussbestimmungen 
§ 11  Inkrafttreten 
 

Besonderer Teil für das Fach Allgemeine Rhetorik des Fachbereichs Philosophie - 
Rhetorik - Medien der Philosophischen Fakultät 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Allgemeine 
Rhetorik des Fachbereichs Philosophie – Rhetorik – Medien mit akademischer Abschluss-
prüfung Master of Arts (M. A.) – Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung 
Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 

 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 

 

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studien-
beginn 

 

(1) 1Der  Master-Studiengang  ist ein konsekutiver  und forschungsorientierter Studiengang. 
2Das Studium des M.A. in  Allgemeiner Rhetorik dient der Aneignung langfristiger, auf syste-
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matische kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt gerichteter wissenschaft-
licher Qualifikationen, die eine allgemeine wissenschaftlich fundierte berufsbezogene Quali-
fikation der Studierenden im Bereich der Allgemeinen Rhetorik begründen; der Studiengang 

erweitert erworbene Kompetenzen. 3Das Fach umfasst im allgemeinen Teil die Geschichte, 
Theorie und Forschungsmethodik sowie die Praxis rhetorischer Kommunikation. Auf den 
allgemeinen Teil folgt eine Spezialisierung in einem der drei Profile: 1. Theorie und systema-
tische Forschung, 2. Kulturwissenschaft und historische Forschung, 3. Praxis und empirische 

Forschung. 4Neben fundierten Kenntnissen in diesen Bereichen werden fortgeschrittene 
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt und der Zugang zu aktuellen Forschungs-
themen eröffnet. 
 

(2) 1Die Regelstudienzeit im Master-Studiengang Allgemeine Rhetorik ist in § 1 Abs. 5 des 

Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Erwerb von insgesamt 120 Leistungs-

punkten ist Voraussetzung, um diesen M.A. -Studiengang erfolgreich abzuschließen. 3Der 
Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatri-
kulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt. 
 

(3) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Abschluss des B.A.-
Studiengangs Allgemeine Rhetorik bzw. eines vergleichbaren Fachs mit mindestens der Note 

gut oder ein gleichwertiger Abschluss. 2Über die Vergleichbarkeit/ Gleichwertigkeit eines 

Abschlusses entscheidet der Prüfungsausschuss. 3Er kann die Entscheidung widerruflich auf 

den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. 4Im Fall einer festgelegten 
Zulassungszahl kann durch Satzung vorgesehen werden, dass stattdessen die für das 
jeweilige Auswahlverfahren gebildete zuständige Auswahlkommission darüber entscheidet. 
Näheres kann in der Auswahlsatzung geregelt werden. 
 

§ 3 Studienaufbau 
 

(1) 1Das Master-Studium der Allgemeinen Rhetorik gliedert sich in zwei Studienjahre 
bestehend aus einem allgemeinen Teil und einem von drei Profilen sowie dem 

Prüfungsmodul. 2Es schließt mit der Masterprüfung ab. 
 

(2) 1Die Studierenden absolvieren ein Programm von 120 Leistungspunkten, welches aus 
den folgenden Modulen besteht: 
 

Modul- 
nummer 

Pflicht / 
Wahlpflicht 

Modultitel 
Empfohlenes 
Fachsemester 

LP 

RHT_MA-

1 

Pflicht Schwerpunktmodul: Theorie und 

systematische Forschung 
1-2 12 

RHT_MA-

2 

Pflicht Schwerpunktmodul: 

Kulturwissenschaft und 

historische Forschung 

1-2 12 

RHT_MA-

3 

Pflicht Schwerpunktmodul: Praxis und 

empirische Forschung 
1-2 15 

RHT_MA-

4 

Pflicht Schwerpunktmodul: Angewandte 
Rhetorik  

1-2 6 

RHT_MA-

5 

Wahlpflicht Theorie und systematische 

Forschung I 
2-3 15 

RHT_MA-

6 

Wahlpflicht Theorie und systematische 

Forschung II 
2-3 15 

RHT_MA-

7 

Wahlpflicht Theorie und systematische 

Forschung III 
3-4 15 
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RHT_MA-

8 

Wahlpflicht Kulturwissenschaft und 

historische Forschung I 
2-3 15 

RHT_MA-

9 

Wahlpflicht Kulturwissenschaft und 

historische Forschung II 
2-3 15 

RHT_MA-

10 

Wahlpflicht Kulturwissenschaft und 

historische Forschung III 
3-4 15 

RHT_MA-

11 

Wahlpflicht Praxis und empirische 

Forschung I 
2-3 15 

RHT_MA-

12 

Wahlpflicht Praxis und empirische 

Forschung II 
2-3 15 

RHT_MA-

13 

Wahlpflicht Praxis und empirische 

Forschung III 
3-4 15 

RHT_MA-

14 

Pflicht 
Prüfungsmodul 4 30 

 

II. Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4 Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1Lehrveranstaltungen der folgenden Arten werden regelmäßig angeboten: 
 
1. Vorlesungen 
2. Seminare 
3. Praxisseminare 
4. Kolloquien 
5. Projekt/Praktikum 
 
2Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der Veranstaltungs-
typen von Satz 1 Ziffer 2 bis 5 bestehen, können zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen 
festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet 
werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder 

Krankenversorgung erforderlich ist. 3In diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere 
fachspezifische Arbeitstechniken und auch überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen 

vermittelt werden. 4Außerdem sollen die Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren 
Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wieder-

zugeben. 5Das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen kann darüber hinaus 
beschränkt werden oder der Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen 
bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungs-
gemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sons-
tigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5 Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Masterstudiengang Allgemeine Rhetorik ist in der 

Regel Deutsch. 2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer Sprache statt-
finden; es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende englische Sprach-
kenntnisse verfügen. 
 

§ 6 Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modul-
handbuch angegeben. 
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III. Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7 Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des Besonderen 
Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch. 

 

IV. Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
 

§ 8 Art und Durchführung der Master-Prüfung 
 
1Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Master-Arbeit und etwaige andere am Ende 
des Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 15 des Allgemeinen Teils sind 
neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 
die regelmäßige Teilnahme an den im allgemeinen Teil geforderten Lehrveranstaltungen für 
den Masterstudiengang (vgl. Übersicht § 3) 

1. der Erwerb von insgesamt 90 Leistungspunkten bis zur Meldung zur Prüfung 
2. durch das Reifezeugnis oder das Zeugnis über eine gleichwertige Sprachprüfung 

nachzuweisende Kenntnisse des Englischen. 
 
2Gegenstand der mündlichen M.A.-Prüfung sind vier Themen, von denen mindestens eines 
historisch ausgerichtet sein soll. 
 

§ 9 Masterarbeit 
 
Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 

 
§ 10 Bildung der Master-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung zu 45% aus der Note der M.A.- 
Arbeit, zu 15% aus der Note der mündlichen M.A.-Prüfung, zu 20% aus der Fachnote des 
allgemeinen Teils und zu 20 % aus der Fachnote des Profils.  

 

V. Schlussbestimmungen 
 

§ 11  Inkrafttreten 

 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-Semester 2019/2020. 
3Studierende, die ihr Master-Studium in Allgemeine Rhetorik vor dem vorstehend genann-
ten Semester aufgenommen haben sind berechtigt, die Master-Prüfung in Allgemeine 
Rhetorik an der Universität Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen innerhalb 
von 4 Jahren nach Inkrafttreten dieser Ordnung abzulegen. 
4Studierende, die ihr Master-Studium in Allgemeine Rhetorik vor dem vorstehend genannten 
Semester aufgenommen haben sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 
31. März 2023 beim Prüfungsamt für die Philosophische Fakultät eingegangen sein muss, 
berechtigt, die Master-Prüfung in Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen nach den 
Regelungen dieser mit Wirkung zum Winter-Semester 2019/2020 in Kraft tretenden Studien- 
und Prüfungsordnung abzulegen.  
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5Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund dieser 
Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 6Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird 
durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungs-
leistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 

 
 
 
Tübingen, den 10.04.2019 

 
 
 
 

 Professor Dr. Bernd Engler  
 Rektor
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Achte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universi-

tät Tübingen für die Studiengänge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft 

mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.)  

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, sowie 32 Abs. 3 LHG in der Fassung vom 
01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. März 2018 
(GBl. S. 85), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 07.02.2019 den 
nachste-hende Änderung des Allgemeinen Teils der Studien- und Prüfungsordnung der Uni-
versität Tübingen für die Studiengänge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft jeweils mit 
akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M.Sc.) beschlossen.  
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 15.02.2019 erteilt. 

 
 
 

Artikel 1 
 
Im Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die 
Studiengänge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft mit akademischer Abschlussprü-
fung Master of Science (M. Sc.) wird in § 1 Absatz 4 wie folgt neu gefasst:  
 

I.  Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1  Struktur der Master-Studiengänge 
 
(4) 1Der Studienumfang für die Studiengänge des Typs A entspricht 120 ECTS-Punkten, von 
denen 30 ECTS-Punkte auf das Modul „Masterarbeit in [Studiengangsname]“ bzw. „Master 
Thesis in [Studiengangsname]“ und 90 ECTS-Punkte auf die weiteren fachspezifischen 
Leistungen entfallen. 2Der Studienumfang für die Studiengänge des Typs B entspricht 90 
ECTS-Punkten, von denen 24 ECTS-Punkte auf das Modul „Masterarbeit in [Studiengangs-
name]“ bzw. „Master Thesis in [Studiengangsname]“ und 66 ECTS-Punkte auf die weiteren 
fachspezifischen Leistungen entfallen. 3Wurden in dem der Zulassung für einen der Studien-
gänge des Typs B zugrunde liegenden Bachelorstudiengang weniger als 210 ECTS-Punkte 
erworben, sind über die 90 ECTS-Punkte nach Satz 2 hinaus in einem vorgeschalteten 
Semester zum Masterstudium weitere 30 ECTS-Punkte, die jedoch nicht in die Berechnung 
der Master-Gesamtnote eingehen, zu erwerben; diese Feststellung erfolgt nebst der näheren 
Einzelheiten mit der Zulassung; in diesem Fall werden Studienzeiten, die für den Erwerb 
dieser weiteren 30 ECTS-Punkte verwendet werden im Umfang von bis zu einem Semester 
nicht auf die Regelstudienzeit und auf die Frist nach § 8a dieser Ordnung angerechnet. 4Der 
Studienumfang für die in Zusammenarbeit mit Partneruniversitäten angebotenen Studien-
gänge des Typs C entspricht 120 ECTS-Punkten (60 ECTS-Punkte davon werden an der 
Universität Tübingen erworben), von denen 24 ECTS-Punkte auf das Modul „Masterarbeit in 
[Studiengangsname]“ bzw. „Master Thesis in [Studiengangsname]“ und 96 ECTS-Punkte auf 
die weiteren fachspezifischen Leistungen entfallen. 5Der Studienumfang für die in Koopera-
tion mit Partneruniversitäten angebotenen Studiengänge des Typs D entspricht 120 ECTS-
Punkten (60 bzw. 78 ECTS-Punkte davon werden an der Universität Tübingen erworben), 
von denen 18 ECTS-Punkte auf das Modul „Masterarbeit in [Studiengangsname]“ bzw. 
„Master Thesis in [Studiengangsname]“ und 102 ECTS-Punkte auf die weiteren fachspezifi-
schen Leistungen entfallen. 6Studiengänge des Typs A sind die Masterstudiengänge Interna-
tional Economics, Economics and Finance und Economics, Data Science in Business and 
Economics. 7Studiengänge des Typs B sind die Masterstudiengänge Accounting and 
Finance, General Management und Management and Economics. 8Studiengänge des Typs 
C sind die Masterstudiengänge European Economics und European Management. 
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9Studiengang des Typs D ist der Masterstudiengang International Business. 10Neben der 
Masterarbeit kann in der Studien- und Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch auch eine 
mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, eine mündliche Prüfung über 
den Inhalt der Masterarbeit und / oder ein zur Masterarbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium 
vorgesehen werden. 11Für den Masterabschluss werden – unter Einbeziehung des vorange-
henden Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss – 300 ECTS-Punkte 
benötigt. 
 

Artikel 2 
 
Im Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die 
Studiengänge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft mit akademischer Abschlussprü-
fung Master of Science (M. Sc.) wird in § 4 Prüfungsausschuss Absatz 1 wie folgt neu 
gefasst: 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht aus-
drücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet die Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Fakultät einen Prüfungsausschuss. 2Der oder die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses, das ihn oder sie im Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die weiteren Mitglieder 
sowie deren Stellvertreter oder Stellvertreterinnen werden jeweils von der Fakultät bestellt. 
3Der Prüfungsausschuss setzt sich wie folgt zusammen: 

1. Vier Personen aus der Gruppe der hauptberuflichen Hochschullehrer und Hochschul-
lehrerinnen, 

2. Zwei Personen aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter und akademischen 
Mitarbeiterinnen,  

3. Zwei Personen aus der Gruppe der Studierenden (mit beratender Stimme). 

Außerdem kann zu den Sitzungen des jeweiligen Prüfungsausschusses auch die Leiterin 
bzw. der Leiter des für das jeweilige Fach zuständigen Prüfungsamtes oder eine von ihr oder 
ihm benannte Vertreterin oder ein von ihr oder ihm benannter Vertreter mit beratender 
Stimme hinzugezogen werden.4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertre-
tend, nur ein Professor oder eine Professorin führen; der oder die Vorsitzende und sein oder 
ihr Stellvertreter oder seine oder ihre Stellvertreterin sollen zwei verschiedenen Fachberei-
chen angehören. 5Der oder die Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. 6Darüber hinaus kann der Ausschuss dem oder der Vorsitzenden, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich übertra-
gen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der laufenden 
Geschäfte kann dem Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt werden. 
8Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder gefasst, 
bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 
9Wiederbestellung ist – auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das 
neue Mitglied bis zum Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit 
bleiben die Mitglieder bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
 

Artikel 3 
 
Im Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die 
Studiengänge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft mit akademischer Abschlussprü-
fung Master of Science (M. Sc.) wird in § 17 Masterarbeit Absatz 1 wie folgt neu gefasst: 
 
(1) 1Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Sie soll zeigen, dass der Verfasser oder die 
Verfasserin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse sachge-
recht schriftlich darzustellen. 3Das Thema ist, vorbehaltlich der Regelungen in den Besonde-
ren Teilen dieser Ordnung, dem Bereich der Wirtschaftswissenschaft einschließlich der wirt-
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schaftlich relevanten Teile der Rechtswissenschaft zu entnehmen; es soll in der Regel und, 
vorbehaltlich der Regelungen in den Besonderen Teilen dieser Ordnung, von einem Prüfer 
oder einer Prüferin nach § 5 im Rahmen des Moduls Masterarbeit bzw. Master Thesis im 
zweiten Jahr bzw. bei den Studiengängen des Typs B im dritten Semester gestellt werden. 
4
Findet der oder die Studierende keine Themenstellung für die Masterarbeit, so sorgt der 

oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag dafür, dass der oder 
die Studierende rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. 5Das Thema wird über den 
Prüfungsausschuss ausgegeben, der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sind aktenkun-
dig zu machen. 6Dem oder der Studierenden ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das 
Thema der Masterarbeit zu machen; ein Anspruch auf deren Berücksichtigung besteht 
jedoch nicht.  
 

Artikel 4 – Inkrafttreten 
 
1Diese Änderungssatzung der Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröf-
fentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt 
erstmals für das Winter-Semester 2019/20.  
 
 
 
Tübingen, den 15.02.2019 
 
 
 
 
  Professor Dr. Bernd Engler 
  Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Data Science in Business and Economics mit akademischer Abschlussprüfung 

Master of Science (M.Sc.) – Besonderer Teil – 

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 7, 9, sowie 32 Abs. 3 LHG in der Fassung vom 
01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. März 2018 
(GBl. S. 85), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 07.02.2019 den 
nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Studiengang Data Science in Business and Economics mit akademischer 
Abschlussprüfung Master of Science (M.Sc.) beschlossen.  
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 15.02.2019 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil  
 
§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3  Studienaufbau 
II.  Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4  Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5  Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6  Arten von Prüfungsleistungen 
III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7  Studienumfang 
IV.  Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
§ 8  Art und Durchführung der Master-Prüfung 
§ 9  Master-Arbeit 
§ 10  Bildung der Master-Gesamtnote 
V.  Schlussbestimmungen 
§ 11  Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 

§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge des Fach-
bereichs Wirtschaftswissenschaft mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science 
(M.Sc.) – Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, 
soweit hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studien-
beginn 

 
(1) 1

Der Studiengang Data Science in Business and Economics mit akademischer 
Abschlussprüfung Master of Science (M.Sc.) (im Folgenden: Master-Studiengang) ist ein zu 
den sechssemestrigen Bachelor-Studiengängen des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft 
der Universität Tübingen konsekutiver und forschungsorientierter Studiengang. 2Das Studium 
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des Master-Studienganges dient der Aneignung langfristiger, auf systematische kritische 
Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt gerichteter wissenschaftlicher Qualifikationen, 
die eine allgemeine wissenschaftlich fundierte und einen ersten Hochschulabschluss vertie-
fende berufsbezogene Qualifikation der Studierenden in ökonomischen Berufsfeldern 

begründen. 
3Der Master-Studiengang umfasst die Vermittlung von vertieftem theoretischem 

sowie methodisch-forschungsorientiertem Wissen im Bereich der Data Science in Business 

and Economics. 4Die von den Studierenden zu erwerbenden Qualifikationsziele sind im 
Modulhandbuch ausgewiesen. 
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Master-Studiengang ist in § 1 Abs. 5 des Allgemeinen Teils die-

ser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 120 Leistungspunkten ist Voraussetzung, 

um diesen Master-Studiengang erfolgreich abzuschließen. 3Der Beginn des Studiums (Win-
ter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Univer-
sität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) 1Voraussetzung für das Studium im Master-Studiengang ist ein Bachelor-Abschluss im 
Fach Wirtschaftswissenschaft oder ein gleichwertiger Abschluss mit jeweils mindestens ein-
schließlich der Note gut (i.d.R. ein Abschluss mit mindestens der Note 2,5). 2Über die Gleich-
wertigkeit eines Abschlusses und das Vorliegen der in Satz 1 genannten weiteren Voraus-
setzungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 3Er kann die Entscheidung widerruflich auf 
den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses übertragen. 4Im Fall einer 
festgelegten Zulassungszahl kann durch Satzung vorgesehen werden, dass stattdessen die 
für das jeweilige Auswahlverfahren gebildete zuständige Auswahlkommission darüber ent-
scheidet. 
 
(4) 1Für das Studium im Master-Studiengang sind außerdem Kenntnisse der englischen 
Sprache auf dem Niveau der Stufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen nachzuweisen; 2Für die in Satz 1 genannten Voraussetzungen gilt Abs. 3 Satz 
2-4 entsprechend.  
 
(5) 1Für das Studium im Master-Studiengang sind, beispielsweise durch das erste Hoch-
schulstudium, außerdem fortgeschrittene Kenntnisse in  
 
1.  Betriebswirtschaftslehre,  
2.  Volkswirtschaftslehre   
3.  Quantitativen Methoden der Wirtschaftswissenschaft  sowie  
4.  Erfahrung in Programmierung statistischer Software nachzuweisen.  
 
2Für die in Satz 1 genannten Voraussetzungen gilt Abs. 3 Satz 2-4 entsprechend.   
 

§ 3  Studienaufbau 
 

(1) 
1
Das Studium im Master-Studiengang gliedert sich in zwei Studienjahre. 

2
Es schließt mit 

der Master-Prüfung ab.  
 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 120 Leistungspunkten, welches aus 

den folgenden Modulen besteht:  
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empfohle-
nes 

Semester   
Modulbezeichnung ECTS-Punkte 

1-4 

Grundlagenbereich Schwerpunkt 
Ökonometrie 

9 

Grundlagenbereich Schwerpunkt Data 
Science Techniques 

9 

Grundlagenbereich Schwerpunkt 
Business and Economics 

9 

Vertiefungsbereich Schwerpunkt 
Ökonometrie 

0/6-24 

33-
42 

42 

Vertiefungsbereich Schwerpunkt Data 
Science Techniques 

12-24 

Vertiefungsbereich Schwerpunkt 
Business and Economics 

6-24 

Wahlbereich 0-18 

Modul Advanced Topics in Data Science 
in Business and Economics 

9 

Modul Data Science Project 12 

Master-Arbeit in Data Science in 
Business and Economics 

30 

 
(3) Das Studium ist gegliedert in das Modul des Grundlagenbereichs Schwerpunkt Ökono-
metrie (Core Studies Econometrics), das Modul des Grundlagenbereichs Schwerpunkt Data 
Science Techniques (Core Studies Focus Data Science Techniques), das Modul des 
Grundlagenbereichs Schwerpunkt Business and Economics (Core Studies Focus Business 
and Economics), die Module des Vertiefungsbereichs (Specialization Studies), die Module 
des Wahlbereichs (Free Elective Studies), das Modul Advanced Topics in Data Science in 
Business and Economics, das Modul Data Science Project sowie die Master-Arbeit in Data 
Science in Business and Economics (Master Thesis in Data Science in Business and Eco-
nomics).  
 
(4) Die Module des Grundlagenbereichs dienen der Vermittlung der für die fortgeschrittene 
akademische Ausbildung im Bereich Data Science in Business and Economics notwendigen 
Kenntnisse. Im Rahmen der Module des Grundlagenbereichs Schwerpunkt Schwerpunkt 
Ökonometrie, des Grundlagenbereichs Schwerpunkt Data Science Techniques, des Grund-
lagenbereichs Schwerpunkt Business and Economics sind insgesamt 27 ECTS-Punkte zu 
erwerben. Diese Module sollen im ersten Studienjahr absolviert werden. Diese Module sind 
im Modulhandbuch geregelt. 
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(5) Die Module des Vertiefungsbereichs dienen der Schwerpunktbildung im Bereich Data 
Science in Business and Economics. Die Zulassung zu einzelnen Veranstaltungen innerhalb 
der Module des Vertiefungs- und des Wahlbereichs kann von der regelmäßigen und erfolg-
reichen Teilnahme an anderen Veranstaltungen abhängig gemacht werden. Im Rahmen der 
Module des Vertiefungsbereichs sind insgesamt 33-42 ECTS-Punkte zu erwerben. Der Ver-
tiefungsbereich Schwerpunkt Ökonometrie kann im Umfang von 6-24 ECTS-Credits gewählt 
werden. Der Vertiefungsbereich Schwerpunkt Data Science Techniques wird im Umfang von 
12-24 ECTS-Credits belegt. Der Vertiefungsbereich Schwerpunkt Business and Economics 
wird im Umfang von 6-24 ECTS-Punkten belegt. 
 
(6) 1Die Module des Wahlbereichs sollen den Studierenden eine weitere, individuell wählbare 
Schwerpunktbildung erlauben. 2Im Rahmen der Module des Wahlbereichs können insgesamt 
0-18 ECTS-Punkte belegt werden. Insgesamt sind im Vertiefungs- und Wahlbereich 42 
ECTS-Punkte zu belegen.  
 
(7) 1Fehlversuche im Rahmen einer Veranstaltung werden angerechnet, auch wenn diese 
Veranstaltung innerhalb eines anderen Moduls oder innerhalb eines anderen Bereichs 
(Grundlagen- / Vertiefungs- /Wahlbereich/ Advanced Topics in in Data Science in Business 
and Economics/ Data Science Project) erneut belegt wird. 2Veranstaltungen, die bereits 
erfolgreich absolviert wurden, können nicht mehr innerhalb eines anderen Moduls oder 
innerhalb eines anderen Bereichs (Grundlagen- / Vertiefungs- /Wahlbereich/ Advanced 
Topics in in Data Science in Business and Economics/ Data Science Project) belegt werden. 
 
(8) 1Die Master-Arbeit soll im vierten Semester angefertigt werden. 2Sie soll von einer Pro-
fessorin bzw. einem Professor des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Universität 
Tübingen betreut werden und soll thematisch im Bereich der Wirtschaftswissenschaft ange-
siedelt sein. 3Der Prüfungsausschuss kann zulassen, dass die Arbeit von einer Professorin 
bzw. einem Professor der Informatik betreut wird und das Thema aus dem Bereich der 
Informatik entnommen ist. 
 
(9) 1Der Studiengang M.Sc. in Data Science in Business and Economics kann auch in einer 
Variante mit expliziter PhD-Orientierung absolviert werden. 2Voraussetzung für die Eintra-
gung des Zusatzes „mit PhD-Orientierung“ auf dem Zeugnis sind: 
 
a)  Mindestens insgesamt 27 ECTS-Punkte der in den Modulen außerhalb des Grundla-

genbereichs erworbenen ECTS-Punkte müssen aus Modulen stammen, die im Modul-
handbuch explizit als „PhD-orientiert“ gekennzeichnet sind.  

 
und  
 
b)  Das Verfassen einer Master-Arbeit mit Potential zur Publikation in einer einschlägigen 

wissenschaftlichen Zeitschrift sowie die Präsentation dieser Arbeit im Rahmen einer 
fachbereichsöffentlichen Veranstaltung. Dieses Potential muss von beiden Gutachtern 
der Arbeit ausdrücklich bestätigt werden. 

 
(10) 1Die Belegung desselben oder eines wesentlich inhaltsgleichen Moduls im Bachelor- 
und nochmals im Masterstudium sowie die Belegung derselben oder einer wesentlich 
inhaltsgleichen Veranstaltung im Bachelor- und nochmals im Masterstudium sind ausge-
schlossen, die entsprechenden Module bzw. Veranstaltungen können insoweit nicht mehr im 
Master-Studiengang nach dieser Ordnung gewählt bzw. im Rahmen des § 3 Abs. 2 absol-
viert werden. 2In Zweifelsfällen und insbesondere bei starker inhaltlicher Überschneidung der 
Module bzw. Veranstaltungen entscheidet der Prüfungsausschuss über die Wählbarkeit bzw. 
Absolvierbarkeit des Moduls bzw. der Veranstaltung. 3Der Prüfungsausschuss kann, wenn 
andernfalls aufgrund dieser Regelungen für den jeweiligen einzelnen Studierenden oder die 
jeweilige einzelne Studierende vom Umfang her nicht die nach dieser Satzung und dem 
dazugehörigen Modulhandbuch für einen Abschluss des Studienganges notwendigen Modu-
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le bzw. Veranstaltungen zur Verfügung stehen, im Einzelfall sachlich geeignet an Stelle der 
ausgeschlossenen Module bzw. Veranstaltungen andere Module bzw. Veranstaltungen fest-
legen. 
 

II.  Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4  Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen insbesondere der folgenden Arten können angeboten werden: 

1.  Vorlesungen,  
2.  Seminare,  
3.  Kolloquien, Übungen, Praktika / Laborpraktika, Tutorien, Exkursionen. 
2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der Veranstaltungs-

typen von Satz 1 Ziffer 2 bis 3 bestehen, können im Rahmen von § 30 Abs. 5 S. 1 LHG zah-
lenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungsge-
mäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen 
Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 3In diesen Lehrver-
anstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und auch überfachliche 

berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 
4
Außerdem sollen die Studierenden 

die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, erarbeitete Kennt-
nisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 5Im Rahmen von § 30 Abs. 5 S. 1 LHG kann 
das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen darüber hinaus beschränkt werden oder 
der Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen 
abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht 
gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, 
Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5  Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprachen im Masterstudiengang sind Deutsch und Englisch. 
2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in englischer oder deutscher Sprache abgehal-
ten werden; es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende deutsche und 
englische Sprachkenntnisse verfügen. 3Prüfungen werden in der Regel in derjenigen Spra-
che abgehalten, in der auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet. 4In Veranstaltun-
gen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen können Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen auch in der jeweiligen Fremdsprache abgehalten werden.  
 

§ 6  Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modulhand-
buch angegeben. 2Für die Module des Wahlbereichs kann auch auf das Modulhandbuch des 
Fachbereichs, aus dem die in diesen Modulen absolvierte Veranstaltung stammt, verwiesen 
werden. 
 

III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7  Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des Besonderen 
Teils der Studien- und Prüfungsordnung.  
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IV.  Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
 

§ 8  Art und Durchführung der Master-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Master-Arbeit und etwaige andere am Ende des 
Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 15 des Allgemeinen Teils ist neben 
den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 

- das erfolgreiche Erbringen von insgesamt mindestens 30 ECTS-Punkten Modulen des 
Grundlagen- und Vertiefungsbereichs, des Moduls Advanced Topics in Data Science in 
Business and Economics bzw. des Moduls Data Science Project (vgl. Übersicht § 3). 

 

§ 9  Master-Arbeit 
 
Die Master-Arbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils bzw. in § 3 Abs. 8 dieser Ordnung gere-
gelt. 
 

§ 10  Bildung der Master-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Master-Prüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren Rege-
lungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung dem nach den Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der nach § 3 des Besonderen Teils dieser Ordnung 
geforderten benoteten Module einschließlich des Moduls Master-Arbeit. 
 

V.  Schlussbestimmungen 
 

§ 11  Inkrafttreten 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2019/20.  
 
 
 
Tübingen, den 15.02.2019 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Informatik/ Bioinformatik/ Medieninformatik/ Medical Informatics/ Machine 

Learning mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.)  

– Allgemeiner Teil – 

 
Aufgrund von § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 und § 32 Absatz 3 Landeshochschulgesetz 
(GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), hat der Senat der Universität 
Tübingen in seiner Sitzung am 14.03.2019 den nachstehenden Allgemeinen Teil der 
Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Informa-
tik/Bioinformatik/Medieninformatik/Medical Informatics/Machine Learning mit akademischer 
Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 15.03.2019 erteilt. 
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§ 26  Schutzbestimmungen 
§ 27  Ungültigkeit einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
§ 28  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29  Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1  Struktur des Master-Studienganges  

 
(1) Im Studiengang Informatik/Bioinformatik/Medieninformatik/Medical Informatics/Machine 
Learning mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) (im Folgenden: 
Master-Studiengang) wird das European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 
angewendet. Das heißt, allen Komponenten des Studiums sind ECTS-Punkte (Leistungs-
punkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich nach dem voraus-
sichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden richtet.  

(2) Der Master-Studiengang ist modular aufgebaut. Im Besonderen Teil der Prüfungs-
ordnung in Verbindung mit dem Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu 
belegenden Module und die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt.  

(3) Der Master-Studiengang ist mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem verbunden.  

(4) Der Studienumfang entspricht 120 ECTS-Punkten, von denen 30 ECTS-Punkte auf die 
Masterarbeit und 90 ECTS-Punkte auf die weiteren fachspezifischen Leistungen entfallen. 
Neben der Masterarbeit ist ein zur Masterarbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium vorge-
sehen.  

(5) Die Regelstudienzeit des Studienganges bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie der 
etwaigen geforderten weiteren Leistungen wie etwa Exkursionen und Praktika vier Semester. 
Alle Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem dazu 
nach dieser Ordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, sofern die für die Zulassung 
erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und entsprechende Kapazitäten bestehen. 

(6) Die Masterprüfung soll bis zum Ende des vierten Semesters abgelegt werden.  Ist die 
Masterprüfung einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende des siebten Semesters 
nicht abgeschlossen, so erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, dass die Kandidatin 
oder der Kandidat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten hat. Im letzteren Fall entscheidet 
der Prüfungsauschuss auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten über eine angemes-
sene Verlängerung. 

(7) Im Besonderen Teil kann vorgesehen werden, dass die Studierenden eine dem Studien-
ziel dienende praktische Tätigkeit ableisten müssen. 

§ 2  Graduierung 

Aufgrund der bestandenen Master of Science-Prüfung (im Folgenden: Master-Prüfung) wird 
der akademische Grad "Master of Science" (abgekürzt "M. Sc.") verliehen. 

§ 3  Fächer 

Im Master-Studiengang wird ein Master-Fach studiert. Die wählbaren Module ergeben sich 
aus dem Besonderen Teil dieser Ordnung und werden im Modulhandbuch, das zu Beginn 
eines jeden Semesters herausgegeben wird, genauer spezifiziert. 

§ 4  Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht aus-
drücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet die Mathematisch-Naturwissenschaf-
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tliche Fakultät einen Prüfungsausschuss. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses, das sie oder ihn im Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die weiteren Mitglieder, 
sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden jeweils von der Fakultät bestellt. 
Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Fakultätsmitgliedern wie folgt zusammen: 

1. Fünf Personen aus der Gruppe der hauptberuflichen Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer,  

2. eine Person aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
3. eine Person aus der Gruppe der Studierenden mit beratender Stimme.  

Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur eine Professorin oder ein 
Professor führen. Die oder der Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. Darüber hinaus kann der Ausschuss der oder dem Vorsitzenden, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich übertra-
gen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. Zur Erledigung der laufenden 
Geschäfte kann dem Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt werden. 
Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit der Stimmenmehrheit der Mitglieder 
gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
Wiederbestellung ist – auch mehrfach – zulässig. Scheidet ein Mitglied aus, so wird das 
neue Mitglied bis zum Ende der laufenden Amtsperiode bestellt. Nach Ablauf der Amtszeit 
bleiben die Mitglieder bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung einge-
halten werden. Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungen und 
der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Masterarbeiten sowie über 
die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss hat sicherzustellen, 
dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung festgelegten 
Zeiträumen erbracht und abgelegt werden können. Zu diesem Zweck sollen die Studieren-
den rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Leistungsnachweise und der 
zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen 
sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Masterarbeit informiert werden. 
Der Prüfungsausschuss hat außerdem sicherzustellen, dass die gesetzlichen Schutzbe-
stimmungen und insbesondere die gemäß § 32 Absatz 3 Satz 2 Nummern 3 und 4 sowie 
Absatz 4 Nummer 5 Landeshochschulgesetz erforderlichen Bestimmungen der Prüfungs-
ordnung eingehalten werden. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der 
Prüfungen beobachtend zugegen zu sein. Die Rektorin oder der Rektor oder eine von ihr 
oder ihm benannte Vertreterin oder ein von ihr oder ihm benannter Vertreter ist ebenfalls 
berechtigt, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat sie die oder der 
Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seiner oder seines Vorsit-
zenden sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mit Begründung 
unter Angabe der Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. Hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so ist dieser dem für die Lehre zuständigen 
Mitglied des Rektorats zur Entscheidung vorzulegen. 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt Prüferinnen und Prüfer und soweit nach den Regelun-
gen dieser Ordnung notwendig Beisitzerinnen und Beisitzer für die einzelnen Prüfungen. Er 
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kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen. Vorschläge der Kandidatin oder 
des Kandidaten für potentielle Prüferinnen oder Prüfer können berücksichtigt werden; ein 
Anspruch darauf besteht jedoch nicht. Die Beisitzerin oder der Beisitzer führt das Protokoll. 
Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer den Abschluss des entspre-
chenden Studiengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 

(2) Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 
Privatdozentinnen und Privatdozenten und ferner akademische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, denen auf Vorschlag des Dekanats vom Rektorat die Prüfungsbefugnis übertragen 
wurde. Sonstige Angehörige des wissenschaftlichen Personals wie insbesondere Lehrbeauf-
tragte können nur dann ausnahmsweise zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden, wenn 
Prüferinnen oder Prüfer nach Satz 1 nicht in genügendem Ausmaß zur Verfügung stehen 
und wenn sie über eine dem Studienabschluss, zu dem die Prüfungsleistung gehört, 
mindestens gleichwertige Qualifikation im Prüfungsfach verfügen.  

(3) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist, sofern keine abweichende gesonderte 
Bestellung erfolgt, dasjenige Mitglied des Lehrkörpers im Sinne des Absatzes 2 Prüferin oder 
Prüfer, welches die Lehrveranstaltung durchgeführt hat. Im Verhinderungsfall bestellt der 
Prüfungsausschuss ein anderes prüfungsberechtigtes Mitglied des Fachs, das am Lehrpro-
gramm des Master-Studiengangs beteiligt ist. Wird bei studienbegleitenden Prüfungs-
leistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen der für die jeweilige Prüfung vorgesehenen 
regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist dasjenige Mitglied des Lehrkörpers Prüferin 
oder Prüfer, welches als Prüferin oder Prüfer für die Prüfung an diesem regulären Prüfungs-
termin vorgesehen ist; wird die Wiederholungsprüfung nicht im Rahmen dieser Termine 
durchgeführt, so wird eine Prüferin oder ein Prüfer bestellt.  

(4) Für Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer gelten § 4 Absatz 5 
Sätze 2 und 3 entsprechend. 

§ 6  Anrechnung von Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, Studienabschlüsse sowie Studienzeiten, die in 
Studiengängen an der Universität Tübingen, anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher 
Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. Die Anerken-
nung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme eines 
weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. Soweit Vereinbarungen und Abkom-
men der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hoch-
schulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend von 
Satz 1 und Satz 2 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor; 
darüber hinaus sind Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften, von Koopera-
tionsvereinbarungen und von Programmen über einen Doppelabschluss oder einen 
gemeinsamen Abschluss zu beachten. Die an der Universität Tübingen oder einer anderen 
deutschen Hochschule derselben Hochschulart in dem gleichen oder verwandten Studien-
gang abgelegte Vor- oder Zwischenprüfung wird anerkannt. 
 

(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende 
Präsenzstudium auf die Studienzeit angerechnet.  

(3) Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf ein 
Hochschulstudium anzurechnen, wenn  

1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Vorausset-
zungen erfüllt sind und 
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2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den 
Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind.  

Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 
50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. Für die Anrechnung ist insbesondere zu 
prüfen, ob die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen in Art und Umfang den Leistungen, die ersetzt 
werden sollen, gleichwertig sind. Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der 
Kompetenzen zu berücksichtigen. Soweit möglich erfolgt die Anrechnung nach den Richt-
linien und Vorgaben der Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen (ZAB). Über die 
Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden. 

(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt sind die Noten, soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 14 angegebenen Bewer-
tungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren 
Notensystemen oder bei unbenoteten Studien- und Prüfungsleistungen wird die Note 4,0 
(“ausreichend”) aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Transcript of 
Records ist zulässig. Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss Regelungen für die 
Umrechnung der an einer anderen Hochschule, insbesondere einer Partnerhochschule, 
erteilten Bewertungen festlegen.  

(5) Es obliegt der Antragstellerin oder dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen 
über die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag die 
Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das Anerken-
nungsverfahren durchführt.  

(6) Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kontaktstudien auf ein Hochschulstudium 
gelten Absatz 1, Absatz 2, Absatz 4 Sätze 1 bis 3 und Absatz 5 entsprechend, wenn zum 
Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

II. Master-Prüfung 

§ 7  Zweck der Prüfung 

Die Master-Prüfung in Informatik/Bioinformatik/Medieninformatik/Medical Informatics/ 
Machine Learning bildet einen weiteren, über einen ersten Abschluss hinausgehenden, 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss auf dem Gebiet der Informatik/Bioinformatik/ 
Medieninformatik/Medical Informatics/Machine Learning. Mit der Master-Prüfung in Infor-
matik weisen die Studierenden nach, dass sie über einen solchen ersten Abschluss hinaus 
über ein vertieftes Grundwissen und eine systematische Orientierung sowie über vertiefte 
Kenntnisse in einem Anwendungsfach verfügen und die Fähigkeit erworben haben, 
wissenschaftliche Fragestellungen aus ihrem Masterfach mit den einschlägigen Methoden 
selbstständig zu bearbeiten.  

§ 8  Umfang und Art der Master-Prüfung 

(1) Die Master-Prüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen und den etwaigen 
geforderten Ergänzungsleistungen aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen und der 
Masterarbeit sowie einem zur Masterarbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium; sie ist bestan-
den, wenn die geforderten Leistungen erfolgreich erbracht wurden. Im Besonderen Teil in 
Verbindung mit dem Modulhandbuch wird geregelt, in welchen Modulen endnotenrelevante 
studienbegleitende Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 

(2) Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen werden im Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung in Verbindung mit dem Modulhandbuch geregelt.  
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(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen 

1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform oder Lehrformen gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
sowie eine Regelung, ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 

7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung oder Lehrveranstaltungen. 

III. Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 

§ 9  Erwerb von ECTS-Punkten  

(1) Die für die einzelnen Lehrveranstaltungen, Module oder sonstigen Leistungen vorgese-
henen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle erforderlichen Prüfungsleistungen, 
Studienleistungen und etwaigen weiteren Ergänzungsleistungen erfolgreich erbracht wurden. 
Bei benoteten Leistungen erfolgt die Vergabe von ECTS-Punkten unabhängig von der 
erteilten Bewertung, sofern diese mindestens „ausreichend“ lautet.  

(2) Im Besonderen Teil oder im Modulhandbuch wird geregelt, welches die erforderlichen 
Prüfungsleistungen, Studienleistungen und etwaigen weiteren Ergänzungsleistungen sind 
und in welchen Modulen und Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen sind. Ist 
in einer Lehrveranstaltung oder in einem Modul eine Prüfungsleistung zu erbringen, so kann 
für den Erwerb der dieser Lehrveranstaltung oder diesem Modul zugeordneten ECTS-Punkte 
darüber hinaus das Erbringen von Studienleistungen sowie etwaigen weiteren Ergänzungs-
leistungen erforderlich sein. In denjenigen Lehrveranstaltungen und Modulen, in denen keine 
Prüfungsleistung zu erbringen ist, erfolgt der Erwerb der vorgesehenen ECTS-Punkte durch 
das Erbringen von Studienleistungen und etwaigen Ergänzungsleistungen.  

(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen sowie 
der etwaigen Ergänzungsleistungen sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre 
Erbringung erforderliche Zeitaufwand den der jeweiligen Veranstaltung oder dem jeweiligen 
Modul zugeordneten ECTS-Punkten entspricht. 

§ 10  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 

(1) Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht 
werden. Die erbrachten Studienleistungen sind von der Leiterin oder dem Leiter der jeweili-
gen Lehrveranstaltung zu bewerten. Sie können auch in unbenoteter Form vorgesehen 
werden. 

(2) Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind — jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen — die Modulabschlussprüfungen; 
sie können sich auch aus mehreren Komponenten zusammensetzen. Im Besonderen Teil 
dieser Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch wird festgelegt, in welcher Art die Modul-
abschlussprüfungen zu erbringen sind: mündlich, schriftlich oder praktisch oder durch eine 
beliebige Kombination der genannten Elemente. Der Besondere Teil dieser Ordnung kann 
auch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare Prüfungsleistungen 
vorsehen. Die Masterarbeit sowie etwaige zu dieser gehörige mündliche Masterprüfungen, 
etwaige zu dieser gehörige Kolloquien und etwaige mündliche Prüfungen über den Inhalt der 
Masterarbeit sind nicht studienbegleitend.  

(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen, der 
Studienleistungen und der etwaigen Ergänzungsleistungen sind von der Leiterin oder dem 
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Leiter der Lehrveranstaltung in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung allen teilneh-
menden Studierenden bekannt zu geben. 

(4) Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat durch Vorlage eines ärztlichen Attestes glaub-
haft, dass sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beschwer-
den, Beeinträchtigungen oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet ihr oder ihm die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag, die Prüfungsleistungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studien- und sonstige Leistungen. Dasselbe gilt bei 
Krankheit eines von ihr oder ihm zu versorgenden Kindes. 

(5) Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und an 
Prüfungsleistungen teilzunehmen, die studienbegleitend als Teil einer Lehrveranstaltung 
abzulegen sind. Sie nehmen an der Selbstverwaltung der Hochschule nicht teil. Über die 
Teilnahme an nicht studienbegleitenden Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss auf Antrag. Beurlaubte Studierende, die gemäß § 61 Absatz 3 Landeshoch-
schulgesetz Schutzzeiten entsprechend dem Mutterschutzgesetz, Elternzeit entsprechend 
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz oder Zeiten der Pflege von pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen im Sinne des Pflegezeitgesetzes, die pflegebedürftig im Sinne des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch sind, in Anspruch nehmen, sind berechtigt, an Lehrveranstaltun-
gen teilzunehmen und Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. Das Nähere regelt die 
vorrangige Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in der jeweils 
gültigen Fassung.  

(6) Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, die Prüfungsanforderungen sowie gegebenenfalls erforderliche Ergän-
zungsleistungen und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen können auch 
im Modulhandbuch festgelegt werden. Regelungen in dieser Ordnung gehen den 
Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  

(7) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen 
Prüfungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden.   

§ 11  Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 

(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu 
einem vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom Prüfungs-
ausschuss festgelegten Regelungen anmelden.  

(2) Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  

1. die für die Zulassung zu diesem Studiengang geforderten Voraussetzungen erfüllt und 
an der Universität Tübingen im betreffenden Fach des Master-Studienganges 
eingeschrieben ist,  

2. den Prüfungsanspruch im betreffenden Fach des Master-Studienganges oder in einem 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule nicht verloren hat und  

3. die gemäß dem Besonderen Teil etwaigen weiteren notwendigen Voraussetzungen 
erfüllt.  

4. Welche Studiengänge als vergleichbar gelten entscheidet der Prüfungsausschuss. In 
einem vergleichbaren Studiengang gilt dies nur für den Verlust des Prüfungs-
anspruches in Prüfungen und Modulen, die auch im Studiengang Informatik/Bio-
informatik/Medieninformatik/Medical Informatics/Machine Learning verlangt werden.  

(3) Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. Wird die Zulassung abgelehnt, erhält die oder der Studierende inner-
halb von vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Die Zulassung ist zu versagen, wenn  

1. die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder  
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2. die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß vervoll-
ständigt worden sind. 

Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich die oder der Studierende im 
betreffenden Fach des Master-Studienganges oder in einem nach Absatz 2 vergleichbaren 
Studiengang in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. Andere Ablehnungsgründe 
sind nicht zulässig.  

§ 12  Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind mündliche Prüfungen, Referate, 
und Kolloquien und Testate im Rahmen von Praktika.  

(2) Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist die Kandidatin oder der Kandidat nach, 
dass sie oder er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Durch die mündlichen Prüfungen 
soll ferner festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat über ein breites Grund-
lagenwissen verfügt. Darüber hinaus kann der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit 
gegeben werden, als Gegenstand mündlicher Prüfungen eingegrenzte Themen (Spezial-
gebiete) zu benennen. Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je Kandidatin und Kandi-
daten in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten. Die mündliche Prüfung findet in Gegenwart 
einer Beisitzerin oder eines Beisitzers statt.  

(3) Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin oder von dem Prüfer und, 
soweit eine solche oder ein solcher hinzuzuziehen ist, von der Beisitzerin oder dem Beisitzer 
zu unterzeichnen ist. Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  

(4) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Studierende, die zu einem späteren Prüfungstermin 
die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen 
Verhältnisse als Zuhörerinnen oder Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die Kandidatin 
oder der Kandidat widerspricht. Die Zulassung als Zuhörerin oder Zuhörer erstreckt sich 
nicht auf die Beratung der Prüfungsergebnisse und deren Bekanntgabe an die Kandida-
tinnen und Kandidaten. 

§ 13 Schriftliche Prüfungsleistungen 

(1) Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind Klausuren, Hausarbeiten und 
schriftliche Leistungen im Rahmen von Praktika oder Forschungsprojekten. 

(2) In Klausuren und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist die Kandidatin oder der 
Kandidat nach, dass sie oder er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
Methoden des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. Der 
Kandidatin oder dem Kandidaten können mehrere Aufgaben gestellt werden, von denen sie 
oder er eine oder mehrere zur Bearbeitung auswählt. Die Dauer einer Klausur soll in der 
Regel mindestens 60 und höchstens 240 Minuten betragen.  

(3) Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere 
Vorkommnisse, insbesondere Versuche einer Kandidatin oder eines Kandidaten, das 
Ergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, fest-
zuhalten sind. Das Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  

§ 14  Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 
und Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 
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1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht vergeben. 

(2) Die Noten in den Modulen lauten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,50  = sehr gut; 
bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut; 
bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend; 
bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend; 
bei einem Durchschnitt ab 4,01  = nicht ausreichend. 

(3) Sofern sich eine Modulabschlussprüfung aus mehreren benoteten Komponenten zusam-
mensetzt, errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der nach Leistungspunkten 
gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. Dabei werden zwei Dezimalstellen 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(4) Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Prüferinnen oder Prüfern bewertet werden, 
ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Dabei gelten 
Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 entsprechend.  

(5) Die Bildung der Master-Gesamtnote ist in § 21 geregelt. 

(6) Wird eine Prüfungsleistung aus einem anderen Studiengang importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die 
Prüfungsleistung stammt. 

IV. Masterarbeit 

§ 15  Voraussetzungen für die Zulassung zur Masterarbeit  

Zur Masterarbeit sowie zum zur Masterarbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium kann nur 
zugelassen werden, wer 

1. die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 11 Absatz 2 erfüllt und 
2. die im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung gegebenenfalls geforderten weiteren 

fachlichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 

§ 16  Zulassungsverfahren 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sowie zum zur Masterarbeit gehörigen 
Abschluss-Kolloquium (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. In ihm ist 
der Studiengang anzugeben und gegebenenfalls die von der Kandidatin oder dem Kandi-
daten als Prüferin oder Prüfer vorgeschlagene Person zu benennen. Dem Antrag sind beizu-
fügen: 

1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 15 Nummern 1 und 2 genannten 

Voraussetzungen sowie 
3. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der Kandidat endgültig den Prüfungs-

anspruch im Master-Studiengang oder in einem nach § 11 Absatz 2 vergleichbaren 



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2019, Nr. 6, S. 202 

Studiengang an einer Hochschule verloren hat oder eine nach der Studien- und 
Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende Prüfungsleistung oder die Master- 
oder Abschluss-Prüfung im betreffenden Fach oder in einem nach § 11 Absatz 2 
vergleichbaren Studiengang an einer Hochschule endgültig nicht bestanden hat und ob 
sie oder er sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in demselben oder einem nach 
§ 11 Absatz 2 vergleichbaren Studiengang befindet. 

Bei Satz 3 Nummer 3 werden Fehlversuche an anderen bundesdeutschen Universitäten 
oder gleichgestellten Hochschulen in der Bundesrepublik angerechnet. 

(2) Ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 1 erfor-
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss 
im Einzelfall gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) Die Kandidatin oder der Kandidat gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
von zwei Wochen abgelehnt wird. Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die Zulassungs-
voraussetzungen nicht erfüllt sind. Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, 
wenn sich die oder der Studierende im betreffenden Fach des Master-Studienganges oder in 
einem nach § 11 Absatz 2 vergleichbaren Studiengang in einem laufenden Prüfungs-
verfahren befindet. Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig. Eine Ablehnung ist 
schriftlich zu begründen. 

§ 17 Masterarbeit  

(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit. Sie soll zeigen, dass die Verfasserin oder der 
Verfasser in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbstständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse sach-
gerecht schriftlich darzustellen. Das Thema ist dem Bereich der Informatik/Bioinforma-
tik/Medieninformatik/Medical Informatics/Machine Learning zu entnehmen; es soll in der 
Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer nach § 5 im zweiten Jahr gestellt werden. Findet 
die oder der Studierende keine Themenstellung für die Masterarbeit, so sorgt die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag hin dafür, dass die oder der 
Studierende rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. Das Thema wird über den 
Prüfungsausschuss ausgegeben; der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sind akten-
kundig zu machen. Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für 
das Thema der Masterarbeit zu machen; ein Anspruch auf deren Berücksichtigung besteht 
jedoch nicht.   

(2) Die Bearbeitungsfrist der Masterarbeit beträgt sechs Monate, das Thema ist so 
festzulegen und die Aufgabenstellung ist von der Betreuerin oder dem Betreuer so zu 
begrenzen, dass die Masterarbeit innerhalb dieser Frist angefertigt werden kann. Die Abga-
befrist kann in begründeten Fällen auf Antrag hin vom Prüfungsausschuss verlängert 
werden.  

(3) Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt 
ist, nach Wahl der oder des Studierenden in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sein; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. Die fertige Masterarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in drei gebundenen 
Exemplaren beim Prüfungsausschuss und zusätzlich dort in einem vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Dateiformat einzureichen. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu 
machen. Die Masterarbeit kann neben einem ausgedruckten Text auch multimediale Teile 
auf elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die Themenstellung dies erfordert. Das 
Bewertungsverfahren soll spätestens vier Wochen nach Abgabe der Arbeit abgeschlossen 
sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des Prüfungsausschusses. Ist eine Prüferin 
oder ein Prüfer krank oder in sonstiger Weise verhindert und kann deshalb die Frist nicht 
einhalten, kann der Prüfungsausschuss eine andere Prüferin oder einen anderen Prüfer 
bestellen.  
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(4) Die Kandidatin oder der Kandidat hat der Masterarbeit eine persönlich unterzeichnete 
Erklärung beizufügen, in der sie oder er versichert, dass sie oder er die Arbeit oder bei einer 
Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit selb-
ständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, alle 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche gekenn-
zeichnet hat und dass die Arbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand 
eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist sowie dass sie oder er die Arbeit weder 
vollständig noch in wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat und dass das in Dateiform 
eingereichte Exemplar mit den drei eingereichten gebundenen Exemplaren übereinstimmt. 

(5) Die Masterarbeit wird von zwei Personen als Prüferinnen oder Prüfer bewertet, von 
denen eine die Betreuerin oder der Betreuer der Arbeit sein kann. § 14 Absatz 1, Absatz 3 
Satz 2 und Absatz 4 gelten entsprechend. Weichen die Einzelbewertungen um mehr als eine 
ganze Notenstufe voneinander ab oder lautet eine von ihnen „nicht ausreichend“, holt die 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Bewertung einer weiteren Prüferin oder 
eines weiteren Prüfers ein.  

(6) Für das zur Masterarbeit gehörige Abschluss-Kolloquium gelten, soweit hier, im Beson-
deren Teil dieser Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt 
ist, die Regelungen über mündliche Prüfungsleistungen entsprechend. Sie werden von der 
Betreuerin oder dem Betreuer bewertet. Für die Benotung gilt § 14.  

(7) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin oder des einzelnen 
Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven 
Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewert-
bar ist und die übrigen Anforderungen erfüllt. 

V. Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  

§ 18  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  

(1) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulabschlussprüfung, die sich aus mehreren benoteten 
Komponenten zusammensetzt, ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausrei-
chend“ (4,0) ist und jede der Komponenten für sich genommen mindestens mit der Note 
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. Die Masterarbeit sowie eine etwaig geforderte 
mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündliche Prüfung über den 
Inhalt der Masterarbeit und ein etwaig gefordertes, zur Masterarbeit gehöriges Abschluss- 
Kolloquium sind bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurden; sie müssen jeweils für sich bestanden sein.  

(2) Hat die Kandidatin oder der Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die 
Masterarbeit nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
ihr oder ihm hierüber einen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die auch darüber 
Auskunft gibt, ob und in welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt werden kann. 
Außer beim Nichtbestehen der Masterarbeit kann die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
auch auf andere Art und Weise erfolgen. Für eine etwaig geforderte mündliche Abschluss-
prüfung am Ende des Master-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Masterarbeit 
und ein etwaig gefordertes, zur Masterarbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten die 
Regelungen zur Masterarbeit in den Sätzen 1 und 2 entsprechend.  

(3) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung 
endgültig nicht bestanden, wird ihr oder ihm auf ihren oder seinen Antrag gegen Vorlage der 
entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung vom Prüfungsaus-
schuss eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und gegebe-
nenfalls Studienleistungen und deren Noten sowie die zur jeweiligen Prüfung noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung nicht bestanden ist. 
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Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch durch Ablauf einer Frist zur Ablegung von 
Studien- und Prüfungsleistungen erloschen ist.  

(4) Wird eine Prüfungsleistung aus einem anderen Studiengang importiert, so gelten für das 
Bestehen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studien-
ganges, aus dem die Prüfungsleistung stammt.  

VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  

§ 19  Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 

(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht 
bestanden gelten, können zweimal wiederholt werden. Prüfungsanmeldungen gemäß § 11 
Absatz 1 gelten zugleich als bedingte Anmeldung auch zu den entsprechenden Wiederho-
lungsprüfungen. Bei einer Wiederholungsprüfung werden nur die Prüfungsleistungen wieder-
holt, die beim ersten Prüfungsversuch schlechter als mit einschließlich „ausreichend“ (4,0) 
benotet wurden; die Noten der übrigen Prüfungsleistungen des ersten Prüfungsversuchs 
werden bei der Notenberechnung berücksichtigt. 

(2) Die Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung einer in der Studien- und Prüfungs-
ordnung etwa vorgesehenen Frist für die Master-Prüfung – in dem auf die nicht bestandene 
Prüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem darauf folgenden Semester abzule-
gen und findet in der Regel zeitlich und vom Inhalt her im Rahmen der für diese Prüfung 
vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. Bei Versäumnis der Frist für die Wieder-
holungsprüfung ist diese mit „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten, es sei denn, die oder der 
Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten.  

(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung oder Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen der 
Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des folgenden 
Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden Semesters, so soll 
der oder dem Studierenden auf einen an den Prüfungsausschuss gerichteten Antrag hin 
Gelegenheit gegeben werden, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass sie 
oder er zu dieser Prüfungsleistung zugelassen werden kann oder die Lehrveranstaltung 
besuchen kann.  

(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der Wiederho-
lungsprüfung müssen in der Regel mindestens vier Wochen liegen.  

(5) Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine der auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abgelegt wird, kann die Art der zu erbrin-
genden Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und insbesondere 
im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die fachspezifischen Gege-
benheiten dies erfordern. Art und Umfang der in der Wiederholungsprüfung zu erbringenden 
Prüfungsleistungen sind der oder dem Studierenden in diesem Fall spätestens zusammen 
mit dem Wiederholungstermin mitzuteilen.  

(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  

§ 20  Wiederholung der Masterarbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums 
zu erbringender mündlicher Prüfungen  

(1) Eine Masterarbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Der Antrag auf Wiederho-
lung muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides eingereicht 
werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, die oder der 
Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Das Thema kann nur einmal und nur 
innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; in diesem 
Fall beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut. Eine Rückgabe des Themas ist 
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bei einer Wiederholung jedoch nur dann zulässig, wenn die oder der Studierende bei der 
Anfertigung ihrer oder seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
hat.  

(2) Die Wiederholung einer bestandenen Masterarbeit ist nicht zulässig.  

(3) Für das zur Masterarbeit gehörige Abschluss-Kolloquium gelten jeweils die Vorschriften 
des Absatzes 1 Sätze 1 und 2 sowie des Absatzes 2 entsprechend. 

VII. Master-Gesamtnote  

§ 21  Bildung der Master-Gesamtnote  

(1) Ist die Master-Prüfung bestanden, so wird eine Master-Gesamtnote gebildet, wobei als 
Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 

(2) Die Berechnung der Master-Gesamtnote ergibt sich aus dem Besonderen Teil dieser 
Prüfungsordnung. Für die Master-Note gelten § 14 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 entspre-
chend.  

VIII. Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  

§ 22  Zeugnis und weitere Nachweise  

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Master-Prüfung bestanden, so erhält sie oder er 
ein Zeugnis. In das Zeugnis wird die Master-Gesamtnote und das Thema der Masterarbeit 
eingetragen. Das Zeugnis wird von der Dekanin oder dem Dekan der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät und von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet. Es trägt das Datum des Tages, an dem die letzte zur Master-
Prüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht worden ist. Es wird in deutscher Sprache 
ausgestellt; eine Übersetzung in englischer Sprache wird zusätzlich ausgehändigt.  

(2) Die Hochschule stellt auf Antrag ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem 
„Diploma Supplement Modell“ der Europäischen Kommission, des Europarats und der 
UNESCO, welches das Profil des Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht 
(Transcript of Records), jeweils in deutscher Sprache, aus; eine Übersetzung in englischer 
Sprache wird zusätzlich ausgehändigt. Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 

- die im Laufe des Master-Studiums belegten Module sowie ihre Komponenten und 
ECTS-Punkte; 

- die Modulnoten; 
- die Note der Masterarbeit und des zur Masterarbeit gehörigen Abschluss-Kolloquiums. 

Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 

(3) Die Gesamtnote wird auf Grundlage des European Credit Transfer and Accumulation 
System ergänzt durch eine relative Note. Dies kann erfolgen insbesondere durch die Angabe 
eines ECTS-Grades nach der folgenden Bewertungsskala im Zeugnis oder in der Leistungs-
übersicht: 

die besten  10% Grad A  
die nächsten  25% Grad B  
die nächsten 30% Grad C 
die nächsten  25% Grad D 
die nächsten  10% Grad E 
nicht bestanden Grad F. 

Sofern die hierzu erforderlichen Daten vorliegen, kann dies auch entsprechend dem ECTS 
Users‘ Guide durch eine ECTS-Einstufungstabelle (Angabe der statistischen Verteilung der 
Noten in von Hundert bestimmter Prüfungskohorten) im Diploma Supplement erfolgen. 
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Einzelheiten zur Angabe der relativen Note legt der Prüfungsausschuss unter 
Berücksichtigung der europäischen Rahmenvorgaben fest. 

§ 23  Urkunde 

Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Master-Prüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat 
eine Master-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des 
akademischen Mastergrades nach § 2 beurkundet. Auf Antrag wird auch eine englische 
Übersetzung der Urkunde ausgehändigt. 

(1) Die Master-Urkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan unterzeichnet und mit dem 
Siegel der Universität versehen. 

(2) Der akademische Grad darf erst nach Aushändigung der Urkunde geführt werden. 

§ 24  Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  

(1) Studierende, die die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden haben, verlieren den 
Prüfungsanspruch durch Erlöschen. Sie erhalten hierüber vom Prüfungsausschuss einen 
schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.  

(2) Hat die oder der Studierende die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihr 
oder ihm auf Antrag hin eine von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnete schriftliche Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsleis-
tungen und gegebenenfalls Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
Prüfung insgesamt endgültig nicht bestanden ist. Entsprechendes gilt, wenn der 
Prüfungsanspruch durch Ablauf einer Frist zur Erbringung der Leistungen für die Master-
Prüfung erloschen ist.  

IX. Schlussbestimmungen  

§ 25  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die Kandidatin oder 
der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass sie 
oder er sich in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem 
abgemeldet hat oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. Die Abmeldung von einer 
schriftlichen oder praktischen Prüfungsleistung oder der Masterarbeit ohne Angabe von 
Gründen ist bis einschließlich zwei Werktage (ohne Samstage) vor dem ersten Tag der 
Prüfung möglich. Bei mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spätestens drei 
Werktage (ohne Samstage) vor dem Tag des betreffenden Prüfungstermins erklärt werden. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von ihr oder ihm zu versorgenden 
Kindes kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden; in besonderen 
Zweifelsfällen kann ein amtsärztliches Attest verlangt werden. Werden die Gründe aner-
kannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse 
sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht eine Kandidatin oder ein Kandidat, das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungs-
leistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Eine 
Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, 
kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder von der aufsichtführenden 
Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt 
die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwie-
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genden Fällen der Sätze 1 und 2 kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den 
Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.  

(4) Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der 
Prüfungsausschuss. Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 

(5) Wird eine Prüfungsleistung aus einem anderen Studiengang importiert, so gelten für 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstöße hinsichtlich dieser 
Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfung stammt. 

§ 26  Schutzbestimmungen  

(1) Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird gewährleistet. Der 
Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag hin über die Fristverlängerung und deren Dauer. 
Die Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 32 Absatz 4 Nummer 5 
Landeshochschulgesetz wird gewährleistet; der Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag 
hin über die Fristverlängerung und deren Dauer. 

(2) Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, 
die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- oder 
Prüfungsleistungen oder etwaige Ergänzungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss hin berechtigt, die Masterprüfung innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Ablauf der in dieser Prüfungsordnung gegebenenfalls hierfür vorgesehenen Frist 
abzulegen. Die oder der Studierende hat anzugeben, für welchen Zeitraum eine Verlän-
gerung der Frist beantragt wird; der Prüfungsausschuss entscheidet über die Dauer der 
Verlängerung. Dem Antrag sind entsprechende Nachweise, insbesondere ärztliche Atteste, 
beizulegen. Die oder der Studierende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen 
unverzüglich mitzuteilen. Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die vorstehend genann-
ten Voraussetzungen vorliegen, und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu 
festgesetzten Prüfungsfristen der oder dem Studierenden unverzüglich mit. 

(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungs-
mäßigen Organen der Hochschule oder des Studierendenwerks während mindestens eines 
Jahres kann bis zu einem Studienjahr bei der Berechnung der Prüfungsfristen unberück-
sichtigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft die Rektorin oder der Rektor. 

§ 27  Ungültigkeit einer Prüfung oder Prüfungsleistung  

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht, so kann, 
auch wenn diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die 
Note der Prüfungsleistung, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht 
hat, berichtigt werden. Soweit dadurch erforderlich können in diesen Fällen die Prüfung oder 
Prüfungsleistung für „nicht ausreichend“ und die Master-Prüfung für nicht bestanden erklärt 
werden. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung oder Prüfungsleistung geheilt. Hat die Kandidatin oder der 
Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Noten der Prüfungs-
leistungen, auf die sich die Täuschung bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und entspre-
chend berichtigt werden. Bei aus mehreren Komponenten bestehenden Prüfungsleistungen 
können in diesen Fällen auch die Noten der Gesamt-Prüfungsleistung entsprechend 
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berichtigt und soweit dadurch erforderlich für „nicht ausreichend“ erklärt werden; soweit 
erforderlich kann auch die Master-Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Die Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Mastergrades 
nach den gesetzlichen Bestimmungen besteht unbeschadet der Absätze 1 und 2.  

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records 
sind einzuziehen; gegebenenfalls findet eine Neuerteilung statt. Mit dem unrichtigen Zeugnis 
ist auch die Master-Urkunde einzuziehen, wenn eine Prüfung oder Prüfungsleistung 
aufgrund einer Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 für nicht bestan-
den erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren, gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Studien- und sonstige etwaige Ergänzungsleistungen 
entsprechend.  

§ 28  Einsicht in die Prüfungsakten  

(1) Nach Abschluss der Master-Prüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen auf 
Antrag innerhalb eines Jahres Einsicht in ihre oder seine Masterarbeit und die darauf 
bezogenen Gutachten und ebenfalls innerhalb eines Jahres in die Protokolle zu einer 
etwaigen geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, zu einer 
etwaigen mündlichen Prüfung über den Inhalt der Masterarbeit oder zu einem etwaigen 
geforderten, zur Masterarbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium gewährt.  

(2) Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen oder in 
Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der Regel 
eine Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Darüber hinaus 
können zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte Prüfungsleistungen 
angeboten werden.  

(3) Entsprechende Anträge sind schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme.  
 

§ 29  Inkrafttreten und Übergangsregelung 

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. Sie gilt erstmals für das Winter-
Semester 2019/20. Studierende, die ihr Master-Studium in Informatik/Bioinformatik/Medien-
informatik/Machine Learning vor dem vorstehend genannten Semester aufgenommen haben 
sind berechtigt, die Master-Prüfung in Informatik/Bioinformatik/Medieninformatik/Machine 
Learning an der Universität Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen abzulegen. 
Wird ein Antrag nach Satz 3 nicht gestellt, so gelten die Regelungen dieser Satzung. Bisher 
erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund dieser Satzung 
geltenden Neuregelung angerechnet. Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese 
Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der 
bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 
 
 
 
Tübingen, den 15.03.2019 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Machine Learning mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science 

(M. Sc.) – Besonderer Teil – 

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 Landeshochschulgesetz (LHG) (GBl. 
2005, 1) in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 23. Februar 2016 (GBl. 2016, S. 108), hat der Senat der Universität Tübingen 
in seiner Sitzung am 14.03.2019 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Machine Learning mit 
akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) beschlossen.  

 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 15.03.2019 erteilt.  
 
 

 
§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Machine 
Learning mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M.Sc.) – Allgemeiner Teil – 
ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine 
spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 

§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studien-
beginn 

1. Der Masterstudiengang ist ein konsekutiver und forschungsorientierter Studiengang. 
Das Studium des M.Sc. in Machine Learning dient der Aneignung langfristiger, auf 
systematische kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt gerichteter 
wissenschaftlicher Qualifikationen, die eine wissenschaftlich fundierte, berufsbezogene 
und nachhaltige Qualifikation der Studierenden im Bereich des Maschinellen Lernens 
begründen; der Studiengang baut auf einem ersten Hochschulabschluss fachlich auf. 
Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der automatischen 
und effizienten Konstruktion von Modellen für Daten, und dadurch insbesondere der 
Konstruktion und Adaption von Hypothesen und Erklärungen für latente Zusammen-
hänge in der physikalischen und vom Menschen geprägten sozialen Umwelt 
beschäftigt. Die Studierenden sollen lernen, Probleme und Herausforderungen beim 
Umgang mit Datenquellen und der Entwicklung von Modellen und Algorithmen zu 
diesem Zwecke mit wissenschaftlichen Methoden zu behandeln, und die wissen-
schaftliche Fachliteratur kritisch zu beurteilen. Die Studierenden erlernen die theore-
tischen Methoden zur Problemlösung und deren praktische Anwendung. 

2. Die Regelstudienzeit im Master-Studiengang Maschinelles Lernen ist in § 1 Abs. 5 des 
Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. Der Erwerb von insgesamt 120 Leistungs-
punkten ist Voraussetzung, um diesen M.Sc.-Studiengang erfolgreich abzuschließen. 
Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und 
Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung 
geregelt. 

3. Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss mit 
einer Regelstudienzeit von sechs Semestern und einem Studienumfang von 180 
Leistungspunkten in Informatik oder einem verwandten Studienfach, insbesondere 
Mathematik oder Physik, oder ein gleichwertiger Abschluss. Dieser Abschluss muss 
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mit mindestens einschließlich der Note 2,3 erfolgt sein. Vorausgesetzt werden 
insbesondere Kompetenzen aus folgenden Bereichen, äquivalent im Inhalt und 
Umfang zu denen im BSc Studiengang Informatik in Tübingen: 

o Mathematik: ein- und mehrdimensionale Analysis, Lineare Algebra und entweder 
Numerik oder Stochastik 

o Informatik: Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen 

Weitere Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang sind sehr gute Kenntnisse 
der englischen Sprache, die durch einen der folgenden Nachweise dokumentiert werden 
müssen: 

o Deutsches Abiturzeugnis mit Nachweis von 6 (G8) bzw. 7 Jahren (G9) Englisch-
Unterricht 

o TOEFL iBT Test mit mindestens 94 Punkten 
o IELTS Test mit einer Punktzahl von mindestens 7.0 
o Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) 
o Hochschulzugangsberechtigung von Großbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien, 

Neuseeland 

In besonderen Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss andere Nachweise akzep-
tieren, die ein äquivalentes Sprachniveau dokumentieren. Über das Vorliegen der fachlichen 
Qualifikation entscheidet der Prüfungsausschuss. Er kann die Entscheidung widerruflich auf 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen.  

§ 3  Studienaufbau 

(1) Das Master-Studium Maschinelles Lernen gliedert sich in zwei Studienjahre. Es schließt 
mit der Masterprüfung ab. 

(2) Die Studierenden absolvieren ein Programm von 120 Leistungspunkten. Die Veranstal-
tungen und Studientätigkeiten gliedern sich in die folgenden Studienbereiche: 
 
(a) Foundations of Machine Learning  

(b) Diverse Topics in Machine Learning  

(c) General Computer Science  

(d) Expanded Perspectives  

(e) Masterarbeit 
 
Prinzipiell können nur benotete Veranstaltungen angerechnet werden. 
Es sind Module mit einer dem angegebenen Gesamtumfang entsprechenden Gesamtzahl 
von ECTS-Punkten zu wählen. Wählbar in diesen Bereichen sind (vorbehaltlich eines 
entsprechenden Angebots, siehe Modulhandbuch) die in der folgenden Tabelle 
angegebenen Module. Weitere wählbare Module können im Modulhandbuch festgelegt 
werden. Soweit Wahlmöglichkeiten bestehen, sind diese von den Studierenden, sofern keine 
abweichende Genehmigung durch den Prüfungsausschuss erfolgt, so auszuüben, dass die 
in den jeweiligen Bereichen bzw. Teilbereichen vorgesehene Zahl an Leistungspunkten 
genau erreicht wird. Über den hier vorgegebenen Gesamtumfang hinaus erreichte ECTS-
Punkte gehen nicht in die Abschlussnote ein. 
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Studien
bereich 

Modultitel Empfohlenes 
Fachsemester 
(vorbehaltlich des 

Angebots und 
etwaiger Änderungen 
im Modulhandbuch)  

ECTS-
Punkte 

F
o
u

n
d

a
ti
o

n
s
 

o
f 
M

a
c
h
in

e
 

L
e
a

rn
in

g
 

Statistical Learning 1-2 9 

Probabilistic Inference and Learning 1-2 9 

Deep Learning 1-2 6 

D
iv

e
rs

e
 T

o
p

ic
s
 i
n

 M
a

c
h
in

e
 L

e
a

rn
in

g
 

Mathematics for ML 1 9 

Data Literacy 1 6 

Praktikum ML 1-3 6 

Seminar ML 1-3 3 

Statistical Learning Theory 2-3 6 

Numerical Algorithms of ML 2-3 6 

ML in Graphics and Vision 1-3 6 

Self-Driving Cars 1-3 6 

Time Series 1-3 6 

Convex and Non-convex Optimization 2-3 9 

G
e

n
e

ra
l 

C
o

m
p

u
te

r 

S
c
ie

n
c
e
 

Alle benoteten Master- und Bachelor-
Veranstaltungen der Informatik (näheres in 
Satz (4) unten). 

1-3 18 

E
x
p

a
n

d
e

d
 

P
e

rs
p

e
c
ti
v
e

s
 

Alle benoteten Lehrveranstaltungen der 
Universität, mit Ausnahme des 
Hochschulsports (näheres in Satz (5) 
unten). 

1-3 12 
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M
a
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T
h
e
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Masterarbeit incl. Vortrag 4 30 

 

(3) Die Anteile der oben genannten Bereiche am Studienaufbau sind in folgender Weise 
beschränkt: 

(a) Aus dem Studienbereich Foundations of Machine Learning müssen 24 ECTS 
Punkte erreicht werden. 

(b) Aus dem Studienbereich Diverse Topics in Machine Learning müssen 36 ECTS 
Punkte angerechnet werden. Davon können höchstens 6 ECTS Punkte durch 
Seminare, und höchstens 6 ECTS Punkte durch ein Praktikum erbracht werden. 

(c) Aus dem Studienbereich General Computer Science müssen 18 ECTS Punkte 
erbracht werden. 

(d) Aus dem Studienbereich Expanded Perspectives müssen 12 ECTS Punkte erbracht 
werden.  

(e) Die erfolgreiche Masterarbeit mit Vortrag wird mit 30 ECTS Punkten angerechnet. 

(4) Für den Bereich General Computer Science können alle benoteten Master- und 
Bachelor-Veranstaltungen der Informatik angerechnet werden. Einzelne Veranstaltungen 
können ausgenommen werden, diese Liste mit Ausnahmen beschließt der Prüfungs-
ausschuss.  

(5) Für den Bereich Expanded Perspectives können alle benoteten Lehrveranstaltungen der 
Universität, mit Ausnahme des Hochschulsports, angerechnet werden. Einzelne Veranstal-
tungen können ausgenommen werden, die Liste mit Ausnahmen beschließt der Prüfungs-
ausschuss. Noten aus Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Expanded Perspectives gehen 
nicht in die Abschlussnote ein (siehe auch §10). 

II.  Vermittlung der Studieninhalte 

§ 4  Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 

Lehrveranstaltungen insbesondere der folgenden Arten können angeboten werden: 

1. Vorlesungen (mit oder ohne Übungen) 

2. Seminare und Kolloquien 

3. Übungen und Praktika 

4. angeleitete Projektmitarbeit im Kontext einer Arbeitsgruppe (Forschungsprojekt) 

 

Für Seminare, Kolloquien, Übungen, Praktika und Projektarbeiten können im Rahmen von 
§ 30 Abs. 5 Satz 1 LHG zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn 
ansonsten eine ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die 
Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung oder der Lehre erforderlich ist. In 
diesen Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und auch 
überfachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. Außerdem sollen die 
Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, 
erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. Im Rahmen von § 30 Abs. 5 
Satz 1 LHG kann das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen darüber hinaus 
beschränkt werden oder der Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen 
bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungs-
gemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sons-
tigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
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§ 5  Studien- und Prüfungssprachen 

Die Studien- und Prüfungssprache im Masterstudiengang Machine Learning ist Englisch. Alle 
Studienleistungen werden auf Englisch erbracht. Es wird vorausgesetzt, dass die 
Studierenden über ausreichende englische Sprachkenntnisse verfügen. 

§ 6  Arten von Prüfungsleistungen 

Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind in § 3 bzw. im 
Modulhandbuch angegeben. 

III.  Organisation der Lehre und des Studiums  

§ 7  Studienumfang 

Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des Besonderen 
Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch. 

IV.  Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 

§ 8  Art und Durchführung der Master-Prüfung 

Fachliche Zulassungsvoraussetzungen für die Masterarbeit und etwaige andere am Ende 

des Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 15 des Allgemeinen Teils 

bestehen nicht. 

§ 9  Masterarbeit 

Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. Die Masterarbeit 
kann an allen Lehrstühlen des Fachbereiches Informatik zu einem Thema aus dem Umfeld 
des Maschinellen Lernens durchgeführt werden.  

§ 10  Bildung der Master-Gesamtnote 

Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren 
Regelungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt aller Noten der angerechneten benoteten Module, inklusive der 
Masterarbeit. Module aus dem Studienbereich Expanded Perspectives gehen dabei nicht in 
die Gesamtnote ein.  

V.  Schlussbestimmungen 

§ 11  Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Universität Tübingen in Kraft. Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2019/2020. 

 
 
 
Tübingen, den 15.03.2019 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor
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VOLLZUG VON BESCHLÜSSEN DES VORSTANDES UND AUFSICHTSRATS DES 

UNIVERSITÄTSKLINIKUMS TÜBINGEN 
 
Änderung der Organisationsgliederung des UKT  

Umbenennungen der Abteilungen des Departments Innere Medizin  

 
 
Mit Ausscheiden von Herrn Prof. Häring und Herrn Prof. Kanz zum 31.3.2019 und der 
anstehenden Neubesetzungen der beiden Professuren sollen die Zuständigkeiten und 
Fachbereiche zwischen den Abteilungen des Departments Innere Med. neu geordnet, 
zugeteilt und in den Schwerpunktbezeichnungen der Abteilungen entsprechend ausge-
wiesen werden.  
 
1. Die Schwerpunktbezeichnung der Abteilung Innere Medizin I, bislang „Gastroentero-

logie, Hepatologie, Infektionskrankheiten“ wird geändert in „Gastroenterologie, Gastro-
intestinale Onkologie, Hepatologie, Infektiologie und Geriatrie“. 

2. Die Schwerpunktbezeichnung der Abteilung Innere Med. II, bislang „Onkologie, 
Hämatologie, Klinische Immunologie, Rheumatologie und Pulmologie“ wird geändert in 
„Hämatologie, Onkologie, klinische Immunologie, Rheumatologie.“  

3. Die Schwerpunktbezeichnung der Abteilung Innere Medizin III, bisher „Kardiologie und 
Kreislauferkrankungen“ wird geändert in „Kardiologie und Angiologie“.  

4. Die Schwerpunktbezeichnung der Abteilung Innere Medizin IV, bisher „Endokrinologie 
und Diabetologie, Angiologie, Nephrologie und Klinische Chemie“ wird geändert in 
„Diabetologie, Endokrinologie, Nephrologie“.  

5. Die Schwerpunktbezeichnung der Abteilung Innere Medizin VIII; bisher „Klinische 
Tumorbiologie“ wird geändert in „Medizinische Onkologie und Pneumologie“.  

 
Gem. § 7 Abs. 1 UKG ist bei der Errichtung, Aufhebung und Veränderung von Abteilungen, 
der Bestellung und Abberufung von Abteilungsleitern sowie den allgemeinen Regelungen der 
Organisation des Universitätsklinikums das Einvernehmen der Medizinischen Fakultät erfor-
derlich.  
 
Gemäß § 6 Abs. 2 Satzung UKT entscheidet der Klinikumsvorstand im Einvernehmen mit 
dem Fakultätsvorstand über die Bezeichnung der Organisationseinheiten. 

Die Beschlussfassung von Klinikumsvorstand und Dekanat zur Umbenennung der Abtei-
lungen der Medizinischen Klinik erfolgte in deren Sitzungen vom 22.01.2019. 
 
Gem. § 25 Abs. 1 Ziffer 2 LHG bedarf die Bildung, Veränderung und Aufhebung von 
Einrichtungen der Fakultät der Zustimmung des Fakultätsrats. Gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 UKG 
ist bei der Errichtung, Aufhebung und Veränderung von Abteilungen … das Einvernehmen 
der Medizinischen Fakultät erforderlich. 

Die Beschlussfassung des Fakultätsrats zur Umbenennung der Abteilungen der Medizi-
nischen Klinik erfolgte in dessen Sitzung vom 19.02.2019.  
 
Gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 1 UKG und § 4 Abs. 3 Ziffer 2 Satzung UKT entscheidet der 
Aufsichtsrat über die Änderung der Satzung und die Grundsätze der Gliederung des 
Universitätsklinikums.  

Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats zur Umbenennung der Abteilungen der Medizini-
schen Klinik erfolgte in dessen Sitzungen vom 12.3.2019. 
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Gem. § 19 Abs. 1 Ziffer 7 LHG entscheidet der Senat über die Einrichtung und Änderung von 
Hochschuleinrichtungen.  

Die Beschlussfassung des Senats zur Umbenennung der Abteilungen der Medizinischen 
Klinik erfolgte per Eilentscheidung vom 29.03.2019.  
 
Die Genehmigung des MWK zur mit o.g. Änderung der Organisationsgliederung des UKT 
einhergehenden Satzungsänderung des UKT gem. § 13 Abs. 2 Satz 4 UKG liegt mit 
Schreiben vom 8.4.2019 vor.  
 
 
 
Tübingen, den 15.04.2019 
 
 
 

   
Prof. Dr. Michael Bamberg  Gabriele Sonntag 
Leitender Ärztlicher Direktor  Kaufmännische Direktorin 
 
 
 
 
 
 
 


